
PLANZEICHNUNG (TEIL A)  

M.: 1 : 500 
 
auf der Grundlage des Lage- und Höhenplanes des  
Vermessungsbüros Krawutschke Meißner Schönemann Anklam  von 05-2017 

 

VERFAHRENSVERMERKE 
 
1. 
Die Gemeindevertretung des Ostseebades Heringsdorf hat am 20.10.2016   den Beschluss zur Aufstellung 
des Bebauungsplanes Nr. 61 „2. Änderung des Bebauungsplanes  Nr. 6 Beim großen Krebssee“ gefasst. 
Die ortsübliche Bekanntmachung des  Aufstellungsbeschlusses ist durch Veröffentlichung im 
„Kaiserbäderboten“ am 16.11.2016 erfolgt. 
    
Ostseebad Heringsdorf (Mecklenburg/Vorpommern), den 
 
 
Die Bürgermeisterin                        
 
2. 
Die für Raumordnung und Landesplanung zuständige Stelle  ist gemäß § 17 Abs. 1 LPIG M-V beteiligt 
worden. 
 
Ostseebad Heringsdorf (Mecklenburg/Vorpommern), den 
 
 
Die Bürgermeisterin                        
 
3. 
Der Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 61 „2. Änderung des Bebauungsplanes  Nr. 6 Beim großen 
Krebssee“,  bestehend aus   der   Planzeichnung und der Begründung  einschl. Umweltbericht sowie 
den nach Einschätzung der Gemeinde Ostseebad Heringsdorf wesentlichen, bereits vorliegenden 
umweltbezogenen Stellungnahmen, hat in der Zeit  vom  02.07.2018  bis zum   03.08.2018 während 
folgender Zeiten: 
 
montags,  mittwochs und    
donnerstags   von 8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 13.00 Uhr - 16.00 Uhr und 
dienstags   von 8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 13.00 Uhr - 18.00 Uhr und 
freitags    von 8.00 Uhr - 12.00 Uhr   
 
nach  § 3 Abs. 1 BauGB  öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung  ist mit dem Hinweis, dass 
Stellungnahmen während der Auslegungsfrist  von jedermann  schriftlich  oder zur Niederschrift  
vorgebracht werden können und nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen  bei der 
Beschlussfassung über den Bebauungsplan Nr. 61 „2. Änderung des Bebauungsplanes  Nr. 6 Beim 
großen Krebssee“ unberücksichtigt bleiben können, durch  Veröffentlichung im „Kaiserbäderboten“ am  
20.06.2018 und im Internet über die Homepage www.gemeinde-ostseebad-heringsdorf.de - ortsüblich 
bekanntgemacht worden. 
 
Ostseebad Heringsdorf (Mecklenburg/Vorpommern), den 
 
 
Die Bürgermeisterin 
 
4. 
Die vom  Bebauungsplan Nr. 61 „2. Änderung des Bebauungsplanes  Nr. 6 Beim großen Krebssee“ 
berührten Behörden, sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die Nachbargemeinden sind mit 
Schreiben vom 19.06.2018  zur Abgabe einer Stellungnahme zum Vorentwurf aufgefordert worden.  
 
Ostseebad Heringsdorf (Mecklenburg/Vorpommern), den 
 
 
Die Bürgermeisterin 
 
5. 
Die Gemeindevertretung des Ostseebades Heringsdorf hat die zum Vorentwurf des Bebauungsplanes 
N r . 61 „2. Änderung des Bebauungsplanes  Nr. 6 Beim großen Krebssee“  eingegangenen 
Stellungnahmen der Bürger, Behörden, sonstigen Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden 
am  04.07.2019 geprüft. 
Das Ergebnis ist mitgeteilt worden. 
 
Ostseebad Heringsdorf (Mecklenburg/Vorpommern), den 
 
 
Die Bürgermeisterin                        
 
6. 
Die Gemeindevertretung des Ostseebades Heringsdorf hat am 04.07.2019 den Entwurf des 
Bebauungsplanes Nr. 61 „2. Änderung des Bebauungsplanes  Nr. 6 Beim großen Krebssee“ mit 
Planzeichnung und Begründung einschl. Umweltbericht beschlossen  und zur Auslegung bestimmt. 
 
Ostseebad Heringsdorf (Mecklenburg/Vorpommern), den 
 
 
Die Bürgermeisterin 
 
7. 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 61 „2. Änderung des Bebauungsplanes  Nr. 6 Beim großen 
Krebssee“ ,  bestehend aus   der   Planzeichnung und der Begründung  einschl. Umweltbericht sowie 
den nach Einschätzung der Gemeinde Ostseebad Heringsdorf wesentlichen, bereits vorliegenden 
umweltbezogenen Stellungnahmen, hat in der Zeit  vom 05.08.2019 bis zum 06.09.2019 während 
folgender Zeiten: 
 
montags,  mittwochs und    
donnerstags   von 8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 13.00 Uhr - 16.00 Uhr und 
dienstags   von 8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 13.00 Uhr - 18.00 Uhr und 
freitags    von 8.00 Uhr - 12.00 Uhr   
 
nach  § 3 Abs. 2 BauGB  öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung  ist mit dem Hinweis, dass 
Stellungnahmen während der Auslegungsfrist  von jedermann  schriftlich  oder zur Niederschrift  
vorgebracht werden können und nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen  bei der 
Beschlussfassung über den Bebauungsplanes Nr. 61 „2. Änderung des Bebauungsplanes  Nr. 6 Beim 
großen Krebssee“ unberücksichtigt bleiben können, durch  Veröffentlichung im „Kaiserbäderboten“ am  
24.07.2019 und im Internet über die Homepage www.gemeinde-ostseebad-heringsdorf.de - ortsüblich 
bekanntgemacht worden. 
 
Ostseebad Heringsdorf (Mecklenburg/Vorpommern), den 
 
 
Die Bürgermeisterin 
 
8. 
Die vom Bebauungsplan Nr. 61 „2. Änderung des Bebauungsplanes  Nr. 6 Beim großen Krebssee“ 
berührten Behörden, sonstigen Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden sind mit Schreiben 
vom   31.07.2019 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden. 
 
Ostseebad Heringsdorf (Mecklenburg/Vorpommern), den 
 
 
Die Bürgermeisterin                        
 

12. 
Der katastermäßige Bestand am   .................. wird als richtig dargestellt  bescheinigt. 
Hinsichtlich der lagerichtigen  Darstellung der Grenzpunkte  gilt der Vorbehalt, dass eine Prüfung nur 
grob erfolgte, da die  rechtsverbindliche Flurkarte  im Maßstab  ..................  vorliegt. Regressansprüche 
können nicht abgeleitet werden. 
 
Anklam (Mecklenburg /Vorpommern), den 
 
 
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur 
 
13. 
Die  Gemeindevertretung  des  Ostseebades  Heringsdorf  hat die zum Entwurf des Bebauungsplanes 
Nr. 61 „2. Änderung des Bebauungsplanes  Nr. 6 Beim großen Krebssee“ eingegangenen Stellung-
nahmen der Bürger, Behörden, sonstigen Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden 
am.................. geprüft. 
Das Ergebnis ist mitgeteilt worden. 
 
Ostseebad Heringsdorf (Mecklenburg/Vorpommern), den 
 
 
Die Bürgermeisterin                        
 
14. 
Die Satzung über den Bebauungsplan Nr. 61 „2. Änderung des Bebauungsplanes  Nr. 6 Beim großen 
Krebssee“   wurde am  ...............  von der Gemeindevertretung des Ostseebades Heringsdorf 
beschlossen.  
Die Begründung zum Bebauungsplan Nr. 61 „2. Änderung des Bebauungsplanes  Nr. 6 Beim großen 
Krebssee“   einschl. Umweltbericht  wurde mit Beschluss der Gemeindevertretung des Ostseebades 
Heringsdorf vom  ..................  gebilligt. 
 
Ostseebad Heringsdorf (Mecklenburg/Vorpommern), den 
 
 
Die Bürgermeisterin                        
 
15. 
Die Satzung über den Bebauungsplan Nr. 61 „2. Änderung des Bebauungsplanes  Nr. 6 Beim großen 
Krebssee“ , bestehend   aus  der  Planzeichnung (Teil A) und dem  Text (Teil B), wird hiermit ausgefertigt. 
 
Ostseebad Heringsdorf (Mecklenburg/Vorpommern), den 
 
 
Die Bürgermeisterin 
 
16. 
Die Satzung über den Bebauungsplan Nr. 61 „2. Änderung des Bebauungsplanes  Nr. 6 Beim großen 
Krebssee“  mit Planzeichnung (Teil A), Text (Teil B), Begründung  einschl. Umweltbericht und der 
zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Absatz 4 BauGB sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer 
während der Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu 
erhalten ist, sind durch Veröffentlichung im „Kaiserbäderboten“ am ………….......... und im Internet über 
die Homepage www.gemeinde-ostseebad-heringsdorf.de bekanntgemacht worden. In der Bekannt-
machungsfrist ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens - und Formvorschriften und 
von Mängeln der Abwägung  sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) und weiter auf Fälligkeit 
und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen  (§ 44  BauGB) und auf die Bestimmungen  des § 5 Abs. 
5   Kommunalverfassung   M-V  vom  13.07.2011 (GVOBl.  M  -  V     S. 777),  hingewiesen worden. 
Die Satzung über den Bebauungsplan Nr. 61 „2. Änderung des Bebauungsplanes  Nr. 6 Beim großen 
Krebssee“  ist mit Ablauf des  ................ in Kraft getreten. 
 
Ostseebad Heringsdorf (Mecklenburg/Vorpommern), den 
 
 
Die Bürgermeisterin 
 

9. 
Die Gemeindevertretung des Ostseebades Heringsdorf hat die zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 
61 „2. Änderung des Bebauungsplanes  Nr. 6 Beim großen Krebssee“ eingegangenen Stellungnahmen 
der Bürger, Behörden, sonstigen Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden am   30.07.2020 
geprüft. 
Das Ergebnis ist mitgeteilt worden. 
 
Ostseebad Heringsdorf (Mecklenburg/Vorpommern), den 
 
 
Die Bürgermeisterin                        
 
10. 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 61 „2. Änderung des Bebauungsplanes  Nr. 6 Beim großen 
Krebssee“ ist nach der öffentlichen Auslegung geändert worden. 
 
Daher hat der geänderte Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 61 „2. Änderung des Bebauungsplanes  Nr. 
6 Beim großen Krebssee“,  bestehend aus   der   Planzeichnung und der Begründung  einschl. 
Umweltbericht sowie den nach Einschätzung der Gemeinde Ostseebad Heringsdorf wesentlichen, 
bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen, in der Zeit  vom  31.08.2020 bis zum   
02.10.2020 erneut während folgender Zeiten: 
 
montags,  mittwochs und    
donnerstags   von 8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 13.00 Uhr - 16.00 Uhr und 
dienstags   von 8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 13.00 Uhr - 18.00 Uhr und 
freitags    von 8.00 Uhr - 12.00 Uhr   
 
nach  § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 4a (3) BauGB öffentlich ausgelegen.  
Dabei wurde bestimmt, dass Stellungnahmen nur zu den geänderten oder ergänzten Teilen der 
Planung abgegeben werden können. 
Die öffentliche Auslegung  ist mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist  von 
jedermann  schriftlich  oder zur Niederschrift  vorgebracht werden können und nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen  bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplanes Nr. 61 „2. 
Änderung des Bebauungsplanes  Nr. 6 Beim großen Krebssee“ unberücksichtigt bleiben können, aber 
hätten geltend gemacht werden können, durch  Veröffentlichung im „Kaiserbäderboten“ am 
19.08.2020 und im Internet über die Homepage www.gemeinde-ostseebad-heringsdorf.de unter der 
Rubrik Bauen, Umwelt,Verkehr/Bekanntmachungen - ortsüblich bekanntgemacht worden. 
 
Ostseebad Heringsdorf (Mecklenburg/Vorpommern), den 
 
 
Die Bürgermeisterin 
 
11. 
Die vom geänderten Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 61 „2. Änderung des Bebauungsplanes  Nr. 6 
Beim großen Krebssee“ berührten Behörden, sonstigen Träger öffentlicher Belange und betroffenen 
Grundstückseigentümer sind mit Schreiben vom   .................. zur Abgabe einer Stellungnahme 
aufgefordert worden. 
 
Ostseebad Heringsdorf (Mecklenburg/Vorpommern), den 
 
 
Die Bürgermeisterin                        
 

Ermächtigungsgrundlage  
 
Aufgrund des  § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in  der  Fassung  vom  23.09.2004  (BGBl .  I, S. 2414), 
zuletzt geändert am 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 27.03.2020 
(BGBl. l S. 587), des § 86 der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) vom 
15.10.2015 (GVOBl. M-V S. 344), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.11.2019  (GVOBl. M-V S. 682)  und 
des § 11 Abs. 3 des Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz -
BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542) ,  zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
04.03.2020 (BGBl. I S. 440), wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung Ostseebad 
Heringsdorf vom ................... folgende Bebauungsplansatzung Nr. 61 „2. Änderung des 
Bebauungsplanes  Nr. 6  Beim großen Krebssee“, bestehend  aus  der  Planzeichnung  (Teil A ) und dem 
Text (Teil B), erlassen: 
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TEXT (TEIL B) 
 
I. Planrechtliche Festsetzungen  
 
1. Art der baulichen Nutzung  

(§ 9 (1) 1 BauGB)  
 
Festgesetzt wird das Allgemeine Wohngebiet gemäß § 4 (1)und § 4 (2) BauNVO. 
 
(1)  
Gemäß § 4 (1) BauNVO dienen Allgemeine Wohngebiete vorwiegend dem Wohnen. 
(2)  
Gemäß § 4 (2) BauNVO  sind zulässig:  

1.  Wohngebäude,  
2.  die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften 

sowie nicht störenden Handwerksbetriebe, 
3.  Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 

(3) 
(3.1) 
Ausnahmen gemäß  § 4 (3) 1.  bis 5. BauNVO zur Errichtung von 
- Betrieben des Beherbergungsgewerbes, 
- sonstigen nicht störenden Gewerbebetrieben, 
- Anlagen für Verwaltungen, 
- Gartenbaubetrieben und 
- Tankstellen 
sind nicht zulässig.   
(3.2) 
Dies schließt auch Ferienwohnungen  gemäß § 13 a BauNVO ein.   
Der Ausschluss von Ferienwohnungen erfolgt auf Grundlage des § 1 (6) BauNVO  i. V. m. § 4 (3) 1. und 
2. BauNVO  aus städtebaulichen Gründen  und zur Wahrung der allgemeinen Zweckbestimmung des 
Baugebietes.  
 
2.  Mass der baulichen Nutzung 
 (§ 9 (1) 1 BauGB i. V. m. §§ 16 - 21 a BauNVO) 
 
Gemäß § 19 (4) Satz 1 BauNVO sind bei der Ermittlung der Grundfläche die Grundflächen von 

1. Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, 
2. Nebenanlagen im Sinne des § 14, 
3. baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück 

lediglich unterbaut wird, 
mitzurechnen.  
Überschreitungen der zulässigen Grundfläche durch die in § 19 (4) Satz 1 BauNVO bezeichneten 
Anlagen sind zulässig. 
 
3. Überbaubare Grundstücksflächen 

(§ 9 (1) 2 BauGB i. V. m. § 23 BauNVO) 
 
(1) 
Die Wohngebäude sind parallel zu den straßenseitigen Baugrenzen zu errichten.  
(2) 
Nichtüberdachte Stellplätze, Carports, Garagen, Nebengebäude und Nebenanlagen gemäß § 14 
BauNVO dürfen auch außerhalb der Baugrenzen errichtet werden. 
- Einschränkung: 

Nichtüberdachte Stellplätze, Carports, Garagen und Nebengebäude dürfen  nicht in den 
Bereichen zwischen der Planstraße und den straßenseitigen Baugrenzen bzw. der gedachten 
Verlängerung der straßenseitigen Baugrenzen eingeordnet werden. 

 

2. Einfriedungen 
 (§ 86 (1) 5. LBauO M -V) 
 
(1) 
Für die Einfriedung der Grundstücke zur Planstraße  sind nur blickdurchlässige Holzzäune und lebende 
Hecken bis zu einer Höhe von 1,20 m zulässig.  
(2) 
Be i Doppelhäusern sind  zwischen den Doppelhaushälften mit dem Wohngebäude verbundene  
Sichtschutzwände aus Holz bis 2 m Höhe und auf einer Länge bis 3 m zulässig. 
 
 
3. Plätze für bewegliche Abfallbehälter  

(§ 86 (1) 5. LBauO M-V) 
 
Die Plätze für bewegliche Abfallbehälter sind innerhalb der privaten Grundstücksgrenzen anzuordnen 
und durch feste Einhausungen mit Eingrünung so abzuschirmen, dass diese von der  Planstraße nicht 
einsehbar sind. 
 
4. Ordnungswidrigkeiten 
 (§ 84 LBauO M-V) 
 
(1) 
Ordnungswidrig handelt, wer den Gestaltungsvorschriften gemäß Text (Teil B) II. 1. bis  3.  vorsätzlich 
oder fahrlässig zuwiderhandelt. 
(2) 
Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 84 (3) LBauO M-V mit einer Geldbuße bis zu  500.000 € geahndet 
werden. 
 

II. Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften    
 gemäß § 9 Abs. 4 BauGB  
 
1. Äußere Gestaltung der baulichen Anlagen 
 (§ 86 (1) 1. LBauO M -V) 
 
1.1 Fassaden 
 
(1) 
Für die Fassadenoberflächen der Wohngebäude und Garagen sind nur zulässig: 
- glatte und feinstrukturierte Flächen, 
- Verblendmauerwerk, 
- durchsichtige Materialien und 
- auf maximal 20 % der Gesamtfassade des jeweiligen Gebäudes  Verkleidungen aus 

Naturmaterialien. 
(2) 
Für Carports und Nebengebäude sind auch Holzfassaden zulässig. 
(3) 
Doppelhäuser, Doppelgaragen und benachbarte Grenzgaragen sind jeweils in identischer 
Fassadenoberflächenart vorzusehen. 
 
1.2 Dachgestaltung 
 
(1) 
Dachformen und Dachneigungen 
Für die Hauptdachflächen der Wohngebäude sind nur mindestens zweiseitig symmetrisch geneigte 
Dächer mit einer Dachneigung bis maximal 48° zulässig.   
(2) 
Dacheindeckungen 
(2.1) 
Für die Hauptdachflächen der Wohngebäude sind ausschließlich zulässig: 
- Hartbedachung in Anthrazit und in Rot, 
- durchsichtige Materialien und  
- Technik für erneuerbare Energien.   
(2.2) 
Für  untergeordnete  Dachflächen sind auch andere handelsübliche Materialien zulässig. 
(2.3) 
Unzulässig sind Eindeckungen mit Rohr,  Kunstrohr  sowie Eternit- und Faserzementplatten. 
(3) 
Doppelhäuser, Doppelgaragen und benachbarte Grenzgaragen sind jeweils in identischer Dachform, 
Dachneigung und Dacheindeckungsart auszuführen. 
 
1.3 Hinweisschilder  
 
(1) 
Hinweisschilder sind nur an der Stätte der Leistung erlaubt und dürfen eine Ansichtsfläche von 0,5  m² 
nicht überschreiten.  
(2) 
Die Hinweisschilder dürfen nur   

- flach auf der Außenwand der Gebäude im Erdgeschoss angebracht oder 
- als  Aufsteller in die Grundstückseinfriedung integriert werden. 

Die Höhe des Aufstellers darf 2 m über Geländeoberkante nicht überschreiten. 
 

 
Botanischer Name Deutscher Name  
Acer campestre Feld- Ahorn 
Acer pseudoplatanus Berg- Ahorn  
Amelanchier arborea 'Robin Hill' Felsenbirne 
Betula pendula  Sand- Birke 
Carpinus betulus Hainbuche 
Cornus mas Kornelkirsche 
Corylus colurna  Baumhasel 
Crataegus laevigata `Paul's Scarlet` Rotdorn 
Crataegus x prunifolia Pflaumenblättriger Weißdorn 
Malus floribunda Vielblütiger Apfel 
Malus i.S. Apfel in Sorten 
Prunus i.S. Kirsche in Sorten 
Pyrus calleryana `Chanticleer` Chinesische Wildbirne 
Sorbus aucuparia Eberesche 
Sorbus intermedia 'Brouwers' Schwedische Mehlbeere 
Tilia cordata i.S. Winter- Linde i. S. 

 
(3) 
Die Baumscheibe soll eine unversiegelte, luft- und wasserdurchlässige Fläche von mindestens 12 m² 
aufweisen. Die Qualitäten der zu pflanzenden Gehölze müssen den "Gütebestimmungen für 
Baumschulpflanzen", herausgegeben vom Bund deutscher Baumschulen, entsprechen.  
 
10. Maßnahmen für Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern 

und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern  
(§ 9 (1) Nr. 25 b) BauGB) 
 

Die mit Anpflanzgebot festgesetzten Bäume sind auf Dauer zu erhalten und bei Abgang durch 
Ersatzpflanzungen derselben Art und Qualität zu ersetzen. 

 
11. Mit Geh- und Leitungsrechten zu belastende Fläche 
 (§ 9 (1) 21 BauGB)  

 
Auf der mit Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit und Leitungsrecht zugunsten der Gasversorgung 
Vorpommern Netz GmbH zu belastenden Fläche dürfen, mit Ausnahme einer Gehwegpflasterung im 
Sicherheitsstreifen,  keine baulichen Anlagen errichtet und keine Gehölze angepflanzt werden. 
 

4. Größe der Baugrundstücke 
(§ 9 (1) 3 BauGB i. V. m. § 23 BauNVO) 

 
Die Mindestgröße der Einzelgrundstücke wird wie folgt festgesetzt: 
F mind. für Einzelhäuser      500 m² 
F mind. bei Doppelhäuser je Doppelhaushälfte  300 m²  
 
5. Festsetzungen  für Stellplätze, Carports und Garagen   

(§ 9 (1) 4 BauGB i.V.m. § 12 (6) BauNVO) 
 
Im gesamten Bebauungsplangebiet sind Tiefgaragen und Gemeinschaftsgaragen unzulässig. 
 
6. Nebenanlagen 

(§ 9 (1) 4 BauGB)  
 
(1) 
Nebenanlagen für die Kleintierhaltung  im Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO sind nicht zulässig. 
(2) 
Die der Ver- und Entsorgung des Plangebietes dienenden Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 2 BauNVO 
werden  zugelassen. 
 
7. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden 

(§ 9 (1) 6 BauGB)  
 
(1) 
In  Einzelhäusern  sind  jeweils maximal  zwei  Dauerwohnungen zulässig. 
(2) 
In Doppelhäusern  ist je Doppelhaushälfte maximal eine Dauerwohnung zulässig. 
 
8. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur 

Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
(§ 9 (1) 20 BauGB)  
 

Ebenerdige Stellplätze sind in einer wasser- und luftdurchlässigen Bauweise (z.B. Rasengittersteine, 
Rasenpflaster, Schotterflächen) auszuführen.  

 
9. Maßnahmen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen  
        (§ 9 (1) 25 a BauGB)  
 
(1) 
Mindestens 80 % der nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind als Vegetationsflächen anzulegen 
und von jeglicher Art der Versiegelung freizuhalten. Mindestens 15 % der Vegetationsflächen sind 
gärtnerisch zu gestalten und zu unterhalten.  
(2) 
Auf den privaten Grundstücken ist je angefangene 300 m² Grundstücksfläche ein Baum gemäß der 
folgenden Artenauswahl in der Pflanzqualität Hochstamm, 3x verpflanzt, Drahtballierung, 
Stammumfang 16 – 18 cm zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang gleichartig und mit 
gleicher Pflanzqualität zu ersetzen. Insgesamt sind im Wohngebiet mindestens 25 Bäume zu pflanzen. 
 

HINWEISE 
 
1. Definition der Traufhöhe 
 
Die maximale Traufhöhe (TH) bezeichnet den Abstand zwischen der mittig des Baugrundstückes 
angrenzenden Oberkante der Planstraße - gemessen in der Fahrbahnmitte - (über OK PS) und der 
Schnittkante der Außenwand mit der Dachhaut. 
 
2. Stellplätze 

 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 61  ist  die Satzung der Gemeinde Ostseebad Heringsdorf 
über die Schaffung, Gestaltung, Anzahl und Größe notwendiger Stellplätze  für  Kraftfahrzeuge  gemäß 
§ 86 (1) LBauO M-V (Stellplatzsatzung Seebad Heringsdorf) vom 13.10.2006  mit den darin getroffenen 
Festlegungen zur Schaffung, Gestaltung, Anzahl und Größe notwendiger Stellplätze für Kraftfahrzeuge 
anzuwenden.  
 
3. Denkmalschutz 
 
(1) 
Baudenkmalpflege 
Durch das Vorhaben werden keine Bau- und Kunstdenkmale berührt. 
(2) 
Bodendenkmalpflege 
(2.1) 
Die Planung berührt die Fundplätze 5 und 6 der Gemarkung Bansin und damit geschützte „blaue" 
Bodendenkmale, deren Veränderung oder Beseitigung nach § 7 DSchG M-V genehmigt werden kann, 
sofern vor Beginn jeglicher Erdarbeiten die fachgerechte Bergung und Dokumentation dieser 
Bodendenkmale sichergestellt wird. Alle durch diese Maßnahmen anfallenden Kosten hat der 
Verursacher des Eingriffs zu tragen (§ 6 Abs. 5 DSchG M-V; GVBl. Mecklenburg – Vorpommern Nr. 1 vom 
14.01.1998, S. 12 ff.). Über die in Aussicht genommenen Maßnahmen zur Bergung und Dokumentation 
der Bodendenkmale ist das Landesamt für Bodendenkmalpflege rechtzeitig vor Beginn der Erdarbeiten 
zu unterrichten. Die zu erteilenden Baugenehmigungen sind an die Einhaltung dieser Bedingungen 
gebunden. 
(2.2) 
Aus archäologischer Sicht können im Plangebiet jeder Zeit weitere Funde  entdeckt werden. Daher  
sind folgende Hinweise zu beachten:  
 1. 

Der Beginn der Erdarbeiten ist 4 Wochen vorher schriftlich und verbindlich  der unteren 
Denkmalschutzbehörde und dem Landesamt für Bodendenkmalpflege anzuzeigen. 
2. 
Wenn während der Erdarbeiten Bodenfunde (Steinsetzungen, Mauern, Mauerreste, Hölzer, 
Holzkonstruktionen, Bestattungen, Skelettreste, Urnenscherben, Münzen u. ä.)  oder auffällige 
Bodenverfärbungen, insbesondere Brandstellen,  entdeckt werden, sind diese  gemäß § 11 
Abs. 1 und 2 DSchG M-V vom 06.01.1998 (GVOBl. M-V Nr. 1, 1998 S. 12 ff., zuletzt geändert 
durch Artikel 10 des Gesetzes vom 12.07.2010 (GVOBL. M-V S. 383, 392), unverzüglich der 
unteren Denkmalschutzbehörde anzuzeigen.    Anzeigepflicht  besteht  gemäß § 11 Abs. 1 
DSchG M-V für den Entdecker, den Leiter der Arbeiten, den Grundeigentümer oder zufällige 
Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. Der Fund und die Fundstelle sind gemäß  § 11 Abs. 
3    DSchG M-V in unverändertem Zustand zu erhalten. 
Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige. 
3. 
Gem. § 2 Abs. 5  i.V.m. § 5 Abs. 2 DSchG M-V sind auch unter der Erdoberfläche, in Gewässern 
oder in Mooren verborgen liegende und deshalb noch nicht entdeckte archäologische 
Fundstätten und Bodenfunde geschützte Bodendenkmale. 

 

IV. Festsetzungen zur Zuordnung der internen Kompensationsmaßnahmen 
und Kosten gemäß § 9 Abs. 1a i.V.m. § 1a Abs. 3 BauGB und § 135a und 
135c BauGB 

 
(1) 
Die Kosten für die internen Kompensationsmaßnahmen sind durch die jeweiligen Grundstücks-
eigentümer zu tragen. 
(2) 
Die internen Kompensationsmaßnahmen sind parallel zu den Baumaßnahmen des Hoch- und 
Tiefbaues, spätestens jedoch 1 Jahr nach Abschluss der Baumaßnahmen auszuführen. 
 

12. Umgrenzung von Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schäd-
lichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes- Immissionsschutzgesetzes 

 (§ 9 (1) 24 BauGB)  
 
Für das Plangebiet wurde eine Schalltechnische Begutachtung durchgeführt. 
Die flächenhafte Immissionsermittlung kommt zu dem Ergebnis, dass die Schalltechnischen 
Orientierungswerte nach DIN 18005 Teil 1 Beiblatt 1 in der Nachtzeit durch den Straßen- und 
Schienenverkehr  und gemäß TA Lärm die Immissionsrichtwerte in der Tagzeit durch Gewerbelärm 
überschritten werden. 
(1) 
Gewerbelärm 
Aufgrund der möglicherweise auftretenden Überschreitungen der lmmissionsrichtwerte für 
Allgemeine Wohngebiete nach TA Lärm durch Betriebsgeräusche des nordöstlich gelegenen 
Baustoffhandels  sind im nordöstlichen Teil des Plangebietes aktive Schallschutzmaßnahmen 
anzuwenden.  
An der Grenze zu den Flurstücken 104 und 105, beide Flur 7, Gemarkung Bansin, ist eine 
durchgehende Schallschutzwand mit einer Mindestgesamtlänge von 28 m und einer Höhe der 
Oberkante von mindestens 2,0 m über dem Geländeniveau am Grenzpunkt von NHN 26 m zu 
errichten. 
An der Grenze zum Flurstück 104 beträgt die Mindestlänge 8 m ab Grenzpunkt zum Grundstück 105. 
An der Grenze zum Flurstück 105 beträgt die Mindestlänge 20 m ab Grenzpunkt zum Grundstück 
104. 
(2) 
Verkehrslärm 
Aufgrund der bereichsweisen Überschreitung der Orientierungswerte des Beiblatts 1 zur DIN 18005 für 
Allgemeine Wohngebiete durch den Verkehrslärm der Bahnstrecke und der Landesstraße 266 
nachts sowie  durch den Verkehrslärm der Kreisstraße VG 39 tags und nachts sind in diesen 
Bereichen des Plangebietes passive Schallschutzmaßnahmen vorzusehen. Die Überschreitungen 
treten an der nördlichen und an der südlichen Grenze des Plangebietes auf. 
Außenwohnbereiche und Fenster von schutzbedürftigen  Aufenthaltsräumen sind vorzugsweise auf 
der der nächstgelegenen  Verkehrsquelle abgewandten Gebäudeseite anzuordnen. An der 
der Verkehrsquelle zugewandten Seite sollten vorzugsweise nicht schutzbedürftige Räume wie z. B.: 
Bäder, Flure, Wintergärten, verglaste Vorbauten o. ä. vorgesehen werden. 
Sollte diese Anordnung bei Aufenthaltsräumen nicht möglich sein, sind  die sich aus den 
festgesetzten Lärmpegelbereichen nach DIN 4109 ergebenden Anforderungen an den baulichen 
Schallschutz zu beachten. 
Ausnahmen von den Festsetzungen sind zulässig, wenn im Einzelfall der Nachweis erbracht wird, 
dass z.B. durch die Gebäudegeometrie an  Fassadenabschnitten geringere 
Lärmpegelbereiche als festgesetzt  erreicht werden können. Die Anforderungen an die 
Schalldämmung  der Außenbauteile können dann entsprechend den Vorgaben der DIN 
4109 reduziert werden. 
In den Bereichen im Plangebiet in denen der Beurteilungspegel nachts  über 45 dB(A) liegt, sind 
Schlafräume mit schallgedämmtem  Lüftungseinrichtungen auszustatten. Ausnahmen sind zulässig, 
wenn der Schlafraum durch ein weiteres Fenster an einer lärmabgewandten Fassadenseite 
belüftbar ist. 
(3) 
In der Planzeichnung (Teil A) sind  der Bereich der Lärmschutzwand  und die ermittelten 
Lärmpegelbereiche als „Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes- Immissionsschutzgesetzes“  gekennzeichnet. 
 
 

III. Naturschutzrechtliche Regelungen auf der Grundlage  
des § 11 Abs. 3 BNatSchG   

 
(1) 
Die Bestimmungen des besonderen Artenschutzes gemäß § 44 BNatSchG sind zu beachten. Durch die 
Baumaßnahmen dürfen keine Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätten der gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 und 
Nr. 14 BNatSchG geschützten heimischen, wildlebenden Tierarten entnommen, beschädigt oder 
zerstört werden.  
(2) 
Wird die ackerbauliche Nutzung im Plangebiet aufgegeben, sind die Flächen bis zur 
Erschließung/Bebauung weiterhin regelmäßig zu mähen, um so Störungen, Verletzungen und Tötungen 
infolge einer Neuansiedlung zu vermeiden.  
(3) 
Die Rodung von Gehölzen ist ausschließlich in den Zeiträumen  
1. Oktober bis 28. Februar des nachfolgenden Jahres durchzuführen.  
(4) 
Die Entfernung der ruderalen Staudenfluren mit Totholzablagerungen ist ausschließlich in der zweiten 
Märzhälfte bzw. im September zugelassen. 
(5) 
Als CEF-Maßnahme wurde an der nördlichen Grenze des Plangebietes für den Verlust der 
Totholzablagerungen eine mindestens 5,0 m lange, 1,5 m breite und 1,2 m hohe Totholz-/ Benjeshecke 
errichtet. Die Maßnahmenfläche ist während der Baumaßnahmen durch einen feststehenden Bauzaun 
zu sichern und dieser nach den Bautätigkeiten wieder zu entfernen. 
 

4. Trinkwasserschutz   
 
(1) 
Das Plangebiet befindet sich in der Trinkwasserschutzzone III der Wasserfassung Bansin/Ahlbeck. Daraus 
resultierende Verbote und Nutzungsbeschränkungen sind zu beachten. 
(2) 
Das anfallende Niederschlagswasser der privaten Verkehrsfläche (Planstraße) ist im Straßenbereich zu 
sammeln und mittels einer Sickerstrang- bzw. Sickerkompaktanlage  im Planbereich zu versickern. Vor 
jeder Versickerungsanlage oder -anlagenteilabschnitt ist mindestens eine Sandfanganlage mit 
Tauchwand anzuordnen, um den Minimalschutz des Grundwassers zu gewährleisten. 
 
Das auf den Privatgrundstücken anfallende Niederschlagswasser ist zu sammeln, für die Bewässerung 
der Vegetationsflächen zu nutzen und mit Hilfe von Mulden, Rigolen oder Zisternen schadlos gegen die 
Anlieger zu versickern. Der regenwassertechnischen Berechnung  sind  die ermittelten 
Versiegelungsflächen je Grundstück  entsprechend der zulässigen Grundflächenzahl (GRZ) zugrunde zu 
legen. 
 
5. Gesetzlicher und gemeindlicher Gehölzschutz 
 
Die Gehölzschutzsatzung der Gemeinde Ostseebad Heringsdorf ist auf das Plangebiet anzuwenden. 
(1) 
Bäume mit einem Stammumfang ab 50 cm (entspricht 16 cm Durchmesser) sind gemäß der 
Gehölzschutzsatzung der Gemeinde Ostseebad Heringsdorf geschützt. Mehrstämmige Bäume sind 
geschützt, wenn die Summe der Stammumfänge 70 cm beträgt und mindestens ein Stamm einen 
Stammumfang von 30 cm aufweist. Die Baumschutzsatzung berücksichtigt die über den gesetzlichen 
Mindestschutz des § 18 NatSchAG gehenden Schutzkriterien. 
D er Ersatz wird entsprechend § 8 der Gehölzschutzsatzung der Gemeinde Ostseebad Heringsdorf 
festgesetzt. 
(2) 
Bäume mit einem Stammumfang > 1,00 m (gemessen in einer Höhe von 1,30 Metern über dem 
Erdboden) sind gemäß §18 NatSchAG M-V geschützt.  
Der Ersatz ist im Baumschutzkompensationserlass des Landes M-V (2007) geregelt und sieht folgenden 
Ersatz vor: 

Stammumfang des zu fällendes Baumes Anzahl der Ersatzbäume 
     50 cm – 150 cm 1 Stück 
> 150 cm – 250 cm 2 Stück 
> 250 cm 3 Stück 

(3) 
Bei Fällung von gesetzlich oder gemeindlich geschützten Bäumen ist eine Ausnahme vom Gehölzschutz 
bei der unteren Naturschutzbehörde des LK Vorpommern- Greifswald zu beantragen. 
 
6. Zuordnung der externen Kompensationsmaßnahmen und Kosten gemäß § 9 Abs. 1a i.V.m. § 1a 

Abs. 3 BauGB und § 135 a bis 135 c BauGB 
 
(1) 
Die Kosten für die Kompensationsmaßnahmen außerhalb des Plangebietes  sind durch die 
Vorhabenträger zu tragen. 
(2) 
Für die externe Kompensation von Eingriffen ist eine finanzielle Ablösung von 11.668 KFÄ 
(Kompensationsflächenäquivalenten) aus dem Ökokonto „Nutzungsverzicht im Wald (NSG Granitz)“ 
(Ökokonto- Registriernummer BRASOR-001) vorzunehmen. 
(3) 
Die Kosten für die Ablösung der Ökopunkte sind durch die Vorhabenträger vor Satzungsbeschluss auf 
einem gemeindeeigenen Konto zu hinterlegen. Der hinterlegte Geldbetrag ist zu erhöhen, wenn das 
Ökokonto aufgrund zeitlicher Verzögerung der Planung nicht mehr zur Verfügung steht und auf ein 
anderes Ökokonto zugegriffen werden muss. 
 
 
7. 
Die der Planung zugrunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse und DIN-
Vorschriften) können bei der Gemeinde Ostseebad Heringsdorf im Bauamt, Kurparkstraße 4 in 17419 
Seebad Ahlbeck eingesehen werden. 
 
Für diese Satzung sind das Baugesetzbuch  (BauGB)  in  der  Fassung  vom  03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), 
geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 27.03.2020 (BGBl. I S. 587), und die Verordnung über die 
bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) i. d. F. vom 23.01.1990 (BGBl. I, 
S. 132), zuletzt geändert am 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), anzuwenden. 
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